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FAT-MITTEILUNGEN

Geratesignalisierung: Was ist Vorschrift, wer ist zustandig?

N. Uenala

Arbeitsgerdte bis zu 3 m Transportbreite
benotigen auf Fahrten zwischen Hof und
Feld keine Ausnahmebewilligung mehr. Um
so notwendiger ist es, dass sie im Sinne ei-
ner wirksamen Unfallverhiitung und Ver-
kehrssicherheit vorschriftsgeméss bereits
vom Hersteller oder Verkdufer mit einer Mi-
nimalausriistung an Geréatesignalisierung
ausgestattet sind. Es handelt sich vor al-
lem um Riickstrahler, gelb-schwarze Mar-
kierung und Schutzbiigel. Fiir das Mitfiih-
ren und Anbringen der erforderlichen Be-
leuchtungsgarnitur sowie der allenfalls
notwendigen geritespezifischen Schutz-
vorrichtungen (Schutzhiillen, Abdeckbret-
ter usw.) ist der Fahrzeugfiihrer verant-
wortlich.

Als Zusatzgeréate gelten Arbeitsgerate, die
voribergehend an landwirtschaftlichen Mo-
torfahrzeugen befestigt werden und somit
als Bestandteil des Motorfahrzeuges gelten
(Abb. 1). Dazu zéahlen auch jene Geréate, die
beim Arbeitseinsatz auf Radern gefiihrt, bei

Abb. 1: Kreiselschwader in Transportstellung mit
schwarz-gelber Markierung, Schitzbligel und Ruck-
strahlern.
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der Uberfiihrung oder beim Transport auf 6f-
fentlichen Strassen jedoch mit der Hydrau-
lik des Motorwagens angehoben werden.
Keine Zusatzgerate sind jedoch Arbeitsge-
rate mit eigenen Radern, die auf Uberfuh-
rungsfahrten vom landwirtschaftlichen Mo-
torwagen nachgezogen werden und somit
als Anhanger gelten.

Dabei stellt sich immer wieder die Frage,
wer fur die Signalisierung und Beleuchtung
der Zusatzgerate verantwortlich ist: der
Hersteller, der Verkaufer oder der Fahrzeug-
fuhrer?

Allgemein giiltige Bestimmungen
Gemaiss Strassenverkehrsgesetzgebung
BAV/VRV.

Um eine ausreichende Geratesignalisierung
zu erreichen, sind folgende Bestimmungen
zu beachten:

— Kennzeichnung von nicht leicht erkenn-
baren, seitlich um mehr als 15 cm vorste-
henden Maschinen- oder Gerateteilen
durch Bemalung (oder mittels Klebefolien
oder Tafeln) mit zirka 10 cm gelb-
schwarzen Streifen nach vorn und hinten.
Die Grosse der schwarz-gelben Bema-
lung ist nicht vorgeschrieben; sie soll gut
sichtbar sein. Rot-weisse Streifen dienen
zur Kennzeichnung Uberhangender La-
dungen.

— Nachts und bei schlechter Sicht (z. B. Ne-
bel) missen die Gerate mit Rickstrahlern
oder Lichtern gekennzeichnet sein, die
nach vorn weiss, nach hinten rot leuch-
ten und mdglichst nahe an den &ausser-
sten Stellen angebracht sind. An Geraten,
die das Fahrzeug nach hinten um mehr als
1 m uberragen, muss der rot-weisse, re-
flektierende Signalkérper angehangt
werden (Abb. 2).
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Abb. 2: Kennzeichnung landwirtschaftlicher Zusatzgerate mit hinterem Uberhang.
@ Betragt der Abstand a mehr als 1 m, ist ein Signalkérper erforderlich.
@ Betragt der Abstand b der unteren Kante des Signalkérpers ab Boden mehr als 90 cm,
ist nachts und bei schlechter Witterung ein nach hinten rot leuchtendes Licht erforderlich.
® Signaklorper ¢ mit rot-weissen Streifen von je zirka 10 cm Breite (Pyramide).

— Sehr erwilinscht ist, dass die Gerate in weit aussen angebracht werden. Das

auffélligen Farben bemalt werden, so
dass sie bei Tag und bei Nacht gut sicht-
bar sind. So kann in Grenzfallen schwarz-
gelbe Markierung gespart werden. Licht-
reflektierende Farben sind unzulassig.
Sind flr die Beleuchtung von Zusatzgera-
ten Lichter erforderlich, weil diejenigen
des Zugfahrzeuges verdeckt werden, so
mussen typengeprifte Lichter verwendet
werden. Ansteck-Batterielampen sind in
diesem Falle nicht zulassig.

Werden die Blinker des Zugfahrzeuges
vom Gerat verdeckt, so sind am Gerét zu-

Gleiche gilt fiir die Rickstrahler, fur die
die maximale Anbauhéhe von 90 cm
(oberer Rand der Leuchtflache) in Trans-
portstellung zu beachten ist.

Bei Fahrzeugen von uber 2,1 m Gesamt-
breite (was bei den vorliegenden Féllen
praktisch immer zutrifft) sind zusétzliche
Markierlichter nétig, wenn die Standlich-
ter und die Schlusslichter seitlich mehr
als 10 cm von den breitesten Stellen der
Gerate entfernt sind.

sétzliche Blinker anzubringen, vorzugs- Hinweise fiir Hersteller und Verké&ufer

weise zusammen mit der Ubrigen zuséatzli- Als Minimalausriistung sollte der Verkaufer
chen Beleuchtung, sofern keine Méglich- die folgende Grundausriistung montiert lie-
keit zur Zeichengebung mit einer Kelle fern:
besteht. — Ruckstrahler,

- Wenn zusétzliche Lichter angebracht - gelb-schwarze Markierung so weit erfor-
werden mussen, so sollen sie mdglichst derlich,

461



[42) 4

KENNZEICHNUNG VON LANDWIRTSCHAFTLICHEN ZUSATZGERAETEN UND ZUSTAENDIGKEIT FUER DEREN AUSRUESTUNG.

(BEISPIELE)

Zusatzgerat

Vorschriftsgemdsse Ausristung (Signalisierung und Beléeuchtung)

Fir die Ausrustung
zustandig

Anbau-Pflige

Es ist fast unmdglich, an den Kanten der Pflugschare Schutzhlillen an-

zubringen. Da bisher keine Unfallmeldungen vorliegen, soll darauf ver-

zichtet werden.
Hinten Signalkdérper rot-weiss anbringen.
Auffallige Farbe verwenden (grau ist schlecht).

Wenn Beleuchtung verdeckt, Ersatzbeleuchtung anbringen.

Fahrzeugfahrer
Hersteller

Fahrzeugflhrer

Anbau-Grubber

Rickstrahler nach-hinten und wenn das Gerat breiter als der Traktor Verkdufer

auch nach vorne.

Gelb-schwarze Streifen vorn, hinten und seitlich, da wenig Flachen Verkdufer

an Konstruktion vorhanden und schlecht sichtbar.

Wenn ndtig zusdtzliches Markierlicht (evtl. aufsteckbare Beleuchtung Fahrzeugflhrer
und Markiertafel-Kombination).

Hinten Signalkérper rot-weiss anbringen. Fahrzeugfuhrer
Beidseitig Ruckstrahler nach hinten und wenn das Gerat breiter als Verkaufer

der Traktor auch nach vorne.

Schutzblgel nach hinten, die Werkzeuge etwas Uberdeckend. Verkaufer
Markierung gelb-schwarz am Rahmen vorn, hinten und seitlich. Verkdufer

Hinten Signalkdérper rot-weiss anhdngen.

Fahrzeugfuhrer

Eventuell Markierlicht wegen Breite. Fahrzeugfuhrer
Rickstrahler ganz aussen, nach vorn weiss, nach hinten rot. Verkaufer
Gelb-schwarz-Markierung der dusseren Teile nach vorn und hinten. Verkaufer
Hinten Signalkdrper anbringen. Fahrzeugflhrer
Rickstrahler ganz hinten am Streuer. Verkaufer
Ersatzbeleuchtung, wenn Traktorbeleuchtung verdeckt, sonst Markier- Fahrzeugflihrer

Licht rot hinten am Streuer in Mitte.
Fir das Gerat aufféllige Farbe verwenden (grau ist schlecht).

Ueberragt das Gerat die Karosserie des Zugfahrzeuges um mehr als 1 m
nach hinten, Signalkdérper anhangen.

Hersteller

Fahrzeugfihrer

NIONNTIFL11IN-1V4d
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Anbau-Samaschinen

Rickwadrtige Traktorbeleuchtung fast immer verdeckt, das heisst tags
Blinker erforderlich, wenn keine Kelle zur Anzeige des Links abbie-
gens. Am besten feste Beleuchtung inkl. Blinker und Markierlicht nach
vorn anbringen.

Gelb-schwarz-Markierung der dussersten Teile sowohl nach vorn wie
auch nach hinten. Rickstrahler nach vorn und hinten.

Abdeckbrett Uber Rechenzinken (schwarz-gelb) je nach Zinkenform.

Spurmarkierer abnehmen oder einwdrtsklappen.

Fahrzeugfihrer

Verkaufer

Fahrzeugflihrer

Fahrzeugflihrer

Rickstrahler nach vorn und/oder hinten je nach Anbauverhadltnissen,
wirksam in Transportstellung.

Schutzvorhang in auffélliger Farbe (zum Beispiel gelb besser als
grau).

Hinten Signalkdrper anbringen.

Verkaufer

Hersteller

Fahrzeugfihrer

Rickstrahler ganz aussen, nach vorn weiss, nach hinten rot.

Bligel als Schutz vor gefdhrlichen Teilen so anbringen, dass sie auch
in Transport-und nicht nur in Arbeitsstellung die Zinken nach vorn
und seitwdrts etwas Uberragen.

Tafeln gelb-schwarz nach hinten und vorn, eventuell fest. Auch auf-
steckbar mit DIN Halter und gegebenenfalls mit montiertem Schluss-
Blinklicht, nach hinten sowie Markierlicht weiss nach vorn.

Markierlichter nach vorn und hinten ganz aussen eventuell in Kombina-
tion mit gelb-schwarz Tafeln.

Verkaufer

Verkaufer

Fahrzeugflhrer

Fahrzeugfihrer

Selbst fahr-Bandheuer

|
e

Rickstrahler beidseitig ganz aussen, nach vorn weiss, nach hinten rot.

Bligel vorn auf Zinkenhbdhe, schwarz-gelb gestrichen.

Markierung schwarz-gelb aussen an Abdeckblechen und an den weit nach
vorn vorstehenden Stltzradtragern.

Beleuchtung nach vorn, wenn vordere Beleuchtung verdeckt, Markier-
lichter wenn notig.

Verkdufer
Verkaufer

Verkaufer

Fahrzeugfuhrer

Anbau-Maishdcksler

Rickstrahler ganz aussen, nach vorn weiss, nach hinten rot (zum Bei-
spiel Doppelruckstrahler in Gummifassung).

Schutz vorn beim Einzug nétig, Bemalung schwarz-gelb (rot-weiss nicht
zuléssig).

Markierlicht ganz aussen, nach vorn weiss, nach hinten rot.

Markierung der &dussersten Teile von hinten schwarz-gelb.

Verkaufer

Verkdufer

Fahrzeugfihrer

Verkaufer

NIONNTI3LLIN-1Vd
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— geratespezifische Schutzbligel und Ab-
deckungen, (zum Beispiel M&hbalken-
schutz, Schutzbligel an Kreiselheuer,
-schwader usw.).

— Merkblatt flr Fahrzeughalter Uber die n6-
tige weitere Signalisierung des betreffen-
den Gerates.

Als Zusatzeinrichtung gegen Mehrpreis
sollte der Verkaufer die folgende Ausri-
stung anbieten oder die Adressen von Lie-
feranten angeben kénnen:

— Mehrzweck-Schutzhillen, -Abdeckbret-
ter, -Schutzbalken usw., die nur fir die
Uberfihrung auf der Strasse noétig sind,
zur Arbeit jedoch abgenommen werden
mussen.

— Ersatzbeleuchtungsgarnituren zum An-
bringen im Bedarfsfall.

— Aufsteckbare Tafeln gelb-schwarz, allen-
falls mit montierten Leuchten und Rick-
strahlern (Abb. 3).

Hinweise fiir die Fahrzeugfiihrer

Vollstandige Wechselgarnituren mit Leucht-
einheiten und Breitenmarkierung mit

schwarz-gelben Streifen sind im Handel
oder beim Lieferanten von Arbeitsgeraten
erhaltlich, ebenso genormte Halterungen
und Befestigungsprofile fiir Beleuchtungs-
anlagen (Abb. 3).

Abb. 3: Aufsteckbare Tafel mit schwarz-gelber Markie-
rung, montierten Leuchten und Ruckstrahlern an
einer Kulturegge.

Die Markierung sollte allerdings keine scharfen Kanten
aufweisen.
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Fir das Mitfihren und Anbringen der erfor-
derlichen Beleuchtungsgarnitur und der al-
lenfalls notwendigen Schutzvorrichtungen
ist der Fahrzeugfiihrer verantwortlich.

Bei Uiberbreiten Kombinationen von Zusatz-
geraten mit einer Transportbreite von Uber
3 m missen die Seitenteile nach Vorschrift
eingeklappt werden (Abb. 4). Hierfir wer-
den bei Arbeitsbreiten bis etwa 5 m vorwie-
gend mechanische (mit Federkraft), dar-
uber hinaus hydraulische Einklappvorrich-
tungen angeboten. Dabei sind die vorge-
schriebenen Sicherheitsmassnahmen hin-
sichtlich verkehrsgefahrdender Teile zu
beachten.
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Abb. 4: Kombination von Eggen in Transportstel-
lung; vorschriftsgemésses Einklappen; Zinken zeigen
nach unten.

Ferner ist zu beachten:

® Die weit nach hinten tberstehenden Teile
schwenken in Kurven seitlich aus.

® Die Unterlenker am Motorfahrzeug muis-
sen fixiert werden, um ein Hin- und Her-
schwingen des angebauten Arbeitsgera-
tes zu vermeiden.

® Die verbleibende Vorderachslast muss
mindestens 20% des Betriebsgewichtes
betragen, damit ein sicheres Lenken des
Fahrzeuges gewahrleistet ist.

® Mit angebautem Gerat dirfen das zulas-
sige Gesamtgewicht des Motorfahrzeu-
ges und die zuldssigen Achslasten nicht
Uberschritten werden.

® Auch Frontanbaugerdte mlissen sinnge-
mass gekennzeichnet werden.



	Gerätesignalisierung : Was ist Vorschrift, wer ist zuständig?

